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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die geplante Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu E-Voting sehe weiterhin eine
Offenlegung der Quellcodes vor, wie diese unter anderem im Postulat von Marco
Romano für eine Roadmap für die elektronische Stimmabgabe gefordert worden sei,
erklärte der Bundesrat in seinem Bericht. Auch die stärkere Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft und die höhere Transparenz würden im neuen Anlauf berücksichtigt.
Deshalb sei das Postulat als erfüllt zu betrachten und abzuschreiben. Dieser Forderung
kam der Nationalrat in der Sommersession 2021 nach. 1

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Soll das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und Referenden bezahlt werden
dürfen oder nicht? Mit dieser Frage setzte sich der Nationalrat in der Herbstsession
2023 auseinander. Stein des Anstosses war erstens eine parlamentarische Initiative von
Léonore Porchet (gp, VD), die unter dem Titel «Bezahlte Demokratie ist Demagogie»
ein Verbot bezahlter Unterschriftensammlungen forderte. In die Diskussion floss aber
zweitens auch der Entscheid des Bundesrats mit ein; dieser hatte den Kanton
Neuenburg zurückgepfiffen, der ein in einer kantonalen Volksabstimmung von 2021
angenommenes Verbot von bezahlten Unterschriftensammlungen nun zwar für
kantonale und kommunale, nicht aber für nationale Anliegen anwenden darf.
In der Ratsdebatte warnte die Initiantin vor dem immer grösser werdenden Markt von
Unternehmen, die Sammlerinnen und Sammler bezahlen würden. Diese hätten einen
Anreiz möglichst viele Signaturen zu sammeln, weshalb sie nicht immer adäquate, stark
vereinfachende oder gar falsche Argumente vorbrächten, um eine Unterschrift zu
erhalten. Man könne teilweise gar von Belästigung sprechen, so Porchet. Insbesondere
in der Westschweiz bestehe die Gefahr, dass die direkte Demokratie nicht mehr ein
politisches Recht sei, sondern zu einem Finanzgeschäft für Unternehmen werde. Die
Sprecherin der SPK-NR-Minderheit Natalie Imboden (gp, BE) erwähnte konkrete
Beispiele um für eine Unterstützung des Anliegens zu werben: Die Lausanner Firma
Incop bezahle etwa CHF 7.50 pro Unterschrift und habe nachweislich mit falschen
Aussagen operiert. Dass ein entsprechendes Gesetz präventiven Charakter entfalten
könne, zeige hingegen der Kanton Genf, wo eine entsprechende Regelung seit 1950
gelte. Die beiden Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) und Marco Romano (mitte,
TI) argumentierten mit den bereits vorhandenen und aus Sicht der
Kommissionsmehrheit genügenden Sicherheitsmassnahmen. Zum einen würden die
Strafbestände der Wahlbestechung und der Wahlfälschung «die schlimmsten
Auswüchse» verhindern; zum anderen könne aber auch auf die «Mündigkeit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger» vertraut werden. Diese seien sehr wohl in der
Lage, sich zu überlegen, wofür sie eine Unterschrift gäben. Ein Verbot der Bezahlung
von Unterschriften würde überdies Falschinformationen nicht verhindern. Die
Kommission teile die Ansicht, dass Bürgerinnen und Bürger zunehmend durch
Unterschriftensammlungen belästigt würden, nicht. Sie warne hingegen davor, die
funktionierende direkte Demokratie zu stark zu regulieren. Der Entscheid des
Bundesrats im Fall Neuenburg, der sich auch auf die deutliche Ablehnung einer Motion
mit ähnlicher Stossrichtung vor wenigen Jahren stütze, zeige schliesslich, dass die
Kantone solche Verbote einführen könnten, dies für die nationale Ebene aber nicht
angezeigt sei. Die Initiative erhielt Unterstützung von den geschlossenen Fraktionen der
SP und der Grünen sowie den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-Fraktion. Diese 70
Stimmen wurden freilich von einer Mehrheit aus 121 Voten aus den geschlossenen
Fraktionen der GLP, der SVP und der FDP, sowie der restlichen Mitte-Fraktion
überstimmt, womit der Initiative entsprechend keine Folge gegeben wurde. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2023
MARC BÜHLMANN

1) BBl, 2021 749.
2) AB NR, 2023, S. 1963 ff.; Bericht SPK-NR vom 17.8.23; AZ, LT, TA, 24.8.23; NZZ, 25.8.23; 24H, 28.9.23

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 1


